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PRESSEMITTEILUNG Nr. 66/08 

8. Oktober 2008 

Urteile des Gerichts erster Instanz in den Rechtssachen T-68/04, T-69/04 und T-73/04 

SGL Carbon AG, Schunk GmbH, Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH, Le Carbone-Lorraine / 
Kommission 

DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DAS 
KARTELL AUF DEM MARKT FÜR ELEKTROTECHNISCHE UND MECHANISCHE 

KOHLENSTOFF- UND GRAPHITPRODUKTE  

Das Gericht erhält die von der Kommission festgesetzten Geldbußen in ihrer Höhe aufrecht 

Mit Entscheidung vom 3. Dezember 20031 verhängte die Kommission Geldbußen in einer 
Gesamthöhe von 101,44 Mio. Euro gegen das französische Unternehmen Le Carbone Lorraine 
(LCL) (43,05 Mio. Euro) und gegen die deutschen Unternehmen Schunk und deren 
Tochtergesellschaft Schunk Kohlenstoff-Technik (30,87 Mio. Euro), SGL Carbon (SGL) (23,64 
Mio. Euro), Hoffman & Co. Elektrokohle (2,82 Mio. Euro) sowie Conradty Nürnberg (1,06 Mio. 
Euro) wegen Teilnahme an einem Kartell in einem Zeitraum von Oktober 1988 bis Dezember 
1999 auf dem Markt für elektrotechnische und mechanische Kohlenstoff- und Graphitprodukte. 
Diese Produkte werden in vielfältigen Bereichen (Industrieerzeugnisse, Bahnanlagen, 
Konsumgüter) zur Übertragung von elektrischem Strom in und aus Elektromotoren eingesetzt. 

Die Tätigkeiten des Kartells auf dem genannten Markt bestanden in der unmittelbaren und 
mittelbaren Festsetzung der Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen, der Aufteilung 
von Märkten insbesondere durch die Zuteilung von Kunden und abgestimmten Maßnahmen 
(mengenmäßige Beschränkungen, Preiserhöhungen und Boykottmaßnahmen) gegen nicht dem 
Kartell angehörende Wettbewerber. 

SGL, Schunk und LCL klagten beim Gericht auf Nichtigerklärung der Entscheidung der 
Kommission und, hilfsweise, Herabsetzung der gegen sie jeweils festgesetzten Geldbußen. 

Mit seinen heutigen Urteilen weist das Gericht die Klagen der Unternehmen ab und bestätigt 
die Gültigkeit der Entscheidung der Kommission sowohl in Bezug auf die Bestimmung der 
Verantwortlichkeit als auch hinsichtlich der Bemessung der Geldbußen. 

                                                 
1 Entscheidung 2004/420/EG der Kommission vom 3. Dezember 2003 in einem Verfahren nach Artikel 81 [EG] und 
Artikel 53 EWR-Abkommen (Sache C.38.359 – Elektrotechnische und mechanische Kohlenstoff- und 
Graphitprodukte). 



Das Gericht weist die Einrede der Rechtswidrigkeit von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 17, 
wonach die Kommission Geldbußen in Höhe von bis zu 10 % des Umsatzes der betroffenen 
Unternehmen festsetzen kann, zurück. Es sieht in dieser Bestimmung keinen Verstoß gegen den 
Grundsatz der Rechtssicherheit, da sie, auch wenn sie der Kommission ein gewisses Ermessen 
belässt, die Kriterien und Grenzen festlegt, die diese bei der Ausübung ihrer Befugnis zur 
Festsetzung von Geldbußen zu beachten hat. 

Das Gericht bestätigt die Einstufung der Zuwiderhandlung durch die Kommission als „besonders 
schwerwiegend“ aufgrund ihrer Art, ihrer Auswirkungen auf den Markt für die betroffenen 
Produkte, auch wenn diese Auswirkungen nicht genau messbar waren, und des Umfangs des 
relevanten räumlichen Marktes, der vorliegend den gesamten EWR umfasst.  

Es erinnert daran, dass die Kommission, wenn sie die Auswirkungen einer Zuwiderhandlung auf 
den Markt beurteilt, annehmen darf, dass die Zuwiderhandlung Auswirkungen hatte, wenn die 
Kartellmitglieder Maßnahmen zur Anwendung der vereinbarten Preise getroffen haben. Die 
Kommission war somit berechtigt, aus der Umsetzung des Kartells auf das Vorliegen einer 
Auswirkung auf den Markt zu schließen, nachdem sie in schlüssiger Weise darauf hingewiesen 
hatte, dass das Kartell über einen Zeitraum von mehr als elf Jahren bestand und seine Mitglieder 
über 90 % des EWR-Marktes kontrollierten. 

Das Gericht weist darauf hin, dass die Kommission SGL bereits wegen anderer Kartellaktivitäten 
mit Geldbußen – eine Geldbuße von 80,2 Mio. Euro für ihre Beteiligung an einem weltweiten 
Kartell auf dem Gebiet der Graphitelektroden und zwei Geldbußen von zusammen 27,75 Mio. 
Euro für ihre Beteiligung am Kartell betreffend isostatischen Graphit und am Kartell betreffend 
stranggepressten Graphit – belegt hatte. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten und 
angesichts dieser kurze Zeit zurückliegenden Sanktionen sowie der Tatsache, dass die 
vorgeworfenen verschiedenen Kartellaktivitäten gleichzeitig stattgefunden hätten, hatte es die 
Kommission unter diesen besonderen Umständen nicht für erforderlich gehalten, gegen SGL den 
vollen Betrag der Geldbuße zu verhängen, um eine abschreckende Wirkung sicherzustellen; sie 
hatte die Geldbuße daher um 33 % vermindert und auf 23,64 Mio. Euro festgesetzt. 

Das Gericht weist die von LCL erhobene Rüge einer Verletzung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung zurück, da LCL nicht nachgewiesen hat, dass sie sich in einer ähnlichen 
finanziellen Lage wie SGL befand, auch wenn ihr für die Teilnahme an einem weltweiten Kartell 
im Graphitelektrodensektor eine Geldbuße von 6,97 Mio. Euro auferlegt worden war. 

Es erinnert daran, dass die Herabsetzung von Geldbußen im Fall der Kooperation von 
Unternehmen, die an Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht beteiligt waren, auf der 
Erwägung beruht, dass eine solche Kooperation der Kommission die Aufgabe erleichtert, eine 
Zuwiderhandlung festzustellen und ihr gegebenenfalls ein Ende zu setzen. Infolgedessen 
bestätigt das Gericht die Beurteilungen der Kommission in Bezug auf die Kooperation von 
Schunk und von LCL, denen die Feststellung zugrunde liegt, dass der Mehrwert des von diesen 
beiden Unternehmen vorgelegten Beweismaterials gegenüber dem, das sich bereits in ihrem 
Besitz befand und von anderen Unternehmen übermittelt worden war, gering war.  

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften eingelegt werden. 



Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das 
Gericht erster Instanz nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: DE, EN, FR 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofs 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=T-68/04

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=T-69/04

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=T-73/04

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 
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